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TERMIN
Donnerstag, 25.06.2026, 09:00-11:00 Uhr

ORT
Online

REFERENT
Markus Stier, Syke

TEILNEHMERGEBÜHR
Für Mitglieder und deren Mitarbeiter € 115,00
zzgl. 19% USt (€ 21,85) = insgesamt € 136,85.
 
Für Nichtmitglieder und deren Mitarbeiter € 172,50
zzgl. 19% USt (€ 32,77) = insgesamt € 205,28.
 
Die Teilnehmergebühr beinhaltet digitale Arbeitsunterlagen.
 
Unseren Seminarteilnehmern bieten wir bei jeder Fortbildungsveranstaltung sehr kulante
Stornierungsbedingungen. Diese entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen des Seminars oder
sprechen Sie uns gern persönlich an.

LIVE-ONLINE-SEMINAR: LOHNABRECHNUNG FÜR PROFIS - SONN-, FEIERTAGS- UND
NACHTZUSCHLÄGE

Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit gehören in vielen Unternehmen längst zum festen Bestandteil der
Arbeitswelt. Gleichzeitig stellt die korrekte lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der
hierfür gezahlten Zuschläge die Entgeltabrechnung immer wieder vor besondere Herausforderungen. Denn nur
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen exakt eingehalten werden, können Sonn-, Feiertags- und
Nachtzuschläge steuer- und beitragsfrei gewährt werden. Bereits kleine Fehler in der praktischen Umsetzung
können erhebliche finanzielle Folgen nach sich ziehen.

Gerade in den letzten Jahren haben zahlreiche Entscheidungen der Finanzgerichte und des Bundesfinanzhofs
bestehende Regelungen konkretisiert. Für die Praxis bedeutet das, bestehende Abrechnungsprozesse kritisch
zu überprüfen und aktuelle Entwicklungen frühzeitig zu berücksichtigen.

Das Onlineseminar vermittelt die gesetzlichen Grundlagen sowie die aktuelle Rechtsprechung rund um die
steuer- und beitragsfreie Behandlung von SFN-Zuschlägen.

Anhand zahlreicher Praxisbeispiele werden typische Problemstellungen verständlich dargestellt und
Lösungsansätze für die tägliche Entgeltabrechnung aufgezeigt. Dabei werden sowohl die lohnsteuerlichen
Anforderungen als auch die Besonderheiten im Sozialversicherungsrecht praxisnah beleuchtet.

Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende aus Entgeltabrechnung, Personalabteilung,Steuerberatung und
Payroll sowie an alle, die sich mit der korrekten Abrechnung von Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschlägen
beschäftigen und ihr Wissen auf den aktuellen Stand bringen möchten.

I. Arbeitsrechtliche Regelungen
1. Arbeits- oder tarifvertragliche Vereinbarung
2. Feiertagsregelungen
3. Höhe der Zuschläge
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II. Steuerrechtliche Regelungen
1. Steuerfreiheit von SFN-Zuschlägen
a. Zeitlicher Rahmen von Sonn- und Feiertagen und der Nachtarbeit
2. Ermittlung des Grundlohns und der Grundlohnzusätze
a. Deckelung des Grundlohns bei 50 Euro/Stunde
3. Steuerfreie Zuschlagssätze
a. Höhe der steuerfreien Zuschlagssätze
b. Anforderungen an die Steuerfreiheit
4. Kombination von Zuschlägen

III. Beitragsrechtliche Regelungen
1. Beitragsrechtliche Besonderheiten
a. Deckelung des Grundlohns bei 25 Euro/Stunde
2. Entgeltfortzahlung bei Fehlzeiten (Phantomlohn) z. B. Krankheit

IV. Aktuelle Rechtsprechung
1. Pauschale Nachtzuschläge sind nicht steuerfrei

V. Praxisfälle und Beispiele

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Bei einer schriftlichen Stornierung, die uns spätestens 3 Werktage vor Beginn der Fortbildungsveranstaltung
zugeht, wird keine Teilnehmergebühr erhoben. Bei späterer Stornierung oder Nichtteilnahme ist die
Teilnehmergebühr zu entrichten. Der angemeldete Teilnehmer kann jederzeit eine Vertretung stellen.
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